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(54) KABEL SOWIE VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES KABELS

(57) Die Erfindung betrifft ein Kabel, welches einen
oder mehrere elektrische Leiter aufweist, wobei der we-
nigstens eine elektrische Leiter aus einer Vielzahl von
elektrisch leitenden Kohlenstoff-Nanoröhren gebildet ist,
und wobei ein den wenigstens einen elektrischen Leiter

umhüllendes Geflecht aus nichtleitendem Material vor-
gesehen ist, und wobei eine weitere das Geflecht aus
nichtleitendem Material ummantelnde Isolierschicht vor-
gesehen ist. Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zur Herstellung des Kabels.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kabel sowie ein Ver-
fahren zur Herstellung eines Kabels.
[0002] Aus der Praxis sind Kabel in der Elektro- und
Informationstechnik bekannt, die in der Regel aus einem
mit Isolierstoffen ummantelten ein- oder mehradrigen
Verbund von Adern (Einzelleitungen) besteht. Das Kabel
dient zur Übertragung von Energie und/oder Informatio-
nen.
[0003] Als Isolierstoffe kommen in der Regel unter-
schiedliche Kunststoffe zur Anwendung, welche die als
Leiter genutzten Adern umgeben und isolieren.
[0004] Elektrische Leiter bestehen meist aus Kupfer,
teilweise aus Aluminium oder geeigneten Metalllegierun-
gen.
[0005] Insbesondere in den Bereichen Raumfahrt,
Luftfahrt oder auch im Medizinbereich sind jedoch elek-
trische Leiter, die aus schweren Materialen wie zum Be-
spiel Kupfer bestehen, von Nachteil.
[0006] Seit einigen Jahren ist aus der Praxis bekannt,
als elektrischen Leiter Kohlenstoff-Nanoröhren (auch
Carbon Nanotubes - CNT genannt) als elektrische Leiter
zu verwenden.
[0007] Kohlenstoff-Nanoröhren sind mikroskopisch
kleine, röhrenförmige Gebilde (molekulare Nanoröhren),
bestehend aus Kohlenstoff.
[0008] Die Wände der Kohlenstoff-Nanoröhren beste-
hen nur aus Kohlenstoff, wobei die Kohlenstoffatome ei-
ne wabenartige Struktur mit Sechsecken und jeweils drei
Bindungspartnern einnehmen. Der Durchmesser der
Röhren liegt meist im Bereich von ein 1 bis 50 nm (Na-
nometer), es gibt jedoch auch Röhren mit nur 0,4 nm
Durchmesser. Grundsätzlich gibt es ein- oder mehrwan-
dige, offene oder geschlossene Röhren. Grundsätzlich
können die Röhren leer oder gefüllt sein. Eine Füllung
mit Silber, flüssigem Blei oder Edelgasen ist möglich.
[0009] Diese Kohlenstoff-Nanoröhren weisen eine
elektrische Leitfähigkeit auf. Je nach Detail der Struktur
ist die elektrische Leitfähigkeit innerhalb der Röhre me-
tallisch oder halbleitend. Es sind auch Kohlenstoffröhren
bekannt, die bei tiefen Temperaturen supraleitend sind.
[0010] Einwandige Kohlenstoff-Nanoröhren haben üb-
licherweise eine Dichte von 1,3 bis 1,4 g/cm3. Mehrwan-
dige Kohlenstoff-Nanoröhren weisen üblicherweise eine
Dichte von circa 1,8 g/cm3 und eine Zugfestigkeit von 30
GPa (Giga-Pascal) bei einwandiger und bis zu 63 GPa
bei mehrwandiger Ausführung auf.
[0011] Aus dem Stand der Technik (EP 2 085 979 B1)
ist ein Koaxialkabel und ein Verfahren zu dessen Her-
stellung bekannt. Dieses Koaxialkabel weist den folgen-
den Aufbau auf:

- eine Seele, die eine Vielzahl von Kohlenstoff-Nano-
röhren mit mindestens einer Beschichtung um die
Kohlenstoff-Nanoröhren herum aufweist, wobei die
Kohlenstoff-Nanoröhren und die Beschichtung in
Form mindestens eines Kohlenstoff-Nanoröhren-

Verbunddrahtes zusammengefasst und die Kohlen-
stoff-Nanoröhren systematisch angeordnet sind;

- eine die Seele umhüllende Isolierschicht;
- eine die Isolierschicht umhüllende Abschirmschicht;
- und eine die Abschirmschicht umhüllende Umman-

telungsschicht, wobei die leitende Beschichtung ei-
ne leitende Schicht und eine Benetzungsschicht auf-
weist, die sich zwischen den Kohlenstoff-Nanoröh-
ren und der leitenden Schicht befinden.

[0012] Dieses zum Stand der Technik gehörende Ka-
bel ist als sogenanntes Koaxialkabel ausgebildet. Dieses
Kabel weist eine leitende Beschichtung um die Kohlen-
stoff-Nanoröhren auf und zusätzlich eine Benetzungs-
schicht, so dass der Aufbau sehr aufwendig ist.
[0013] Das der Erfindung zugrunde liegende techni-
sche Problem besteht darin, ein Kabel mit wenigstens
einem elektrischen Leiter anzugeben, wobei der elektri-
sche Leiter aus Kohlenstoff-Nanoröhren besteht, wel-
ches einfach im Aufbau ist und welches einfach herzu-
stellen ist. Darüber hinaus soll ein Verfahren zur Herstel-
lung eines derartigen Kabels angegeben werden, mit
dem ein Kabel mit einem elektrischen Leiter, bestehend
aus Kohlenstoff-Nanoröhren derart hergestellt werden
kann, dass eine Isolierschicht am Ende des Kabels ein-
fach entfernt werden kann, ohne den elektrischen Leiter
zu zerstören oder zu beschädigen.
[0014] Dieses technische Problem wird durch ein Ka-
bel mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1 sowie durch
ein Verfahren mit den Merkmalen gemäß Anspruch 12
gelöst.
[0015] Das erfindungsgemäße Kabel, welches einen
oder mehrere elektrische Leiter aufweist, wobei der we-
nigstens eine elektrische Leiter aus einer Vielzahl von
elektrisch leitenden Kohlenstoff-Nanoröhren gebildet ist,
zeichnet sich dadurch aus,

- dass eine den wenigstens elektrischen Leiter um-
hüllendes Geflecht aus nichtleitendem Material vor-
gesehen ist und

- dass eine weitere das Geflecht aus nichtleitendem
Material ummantelnde Isolierschicht vorgesehen ist.

[0016] Das erfindungsgemäße Kabel weist den Vorteil
auf, dass der wenigstens ein elektrischer Leiter mit einem
Geflecht aus nichtleitendem Material umhüllt wird. Hier-
durch werden die empfindlichen Kohlenstoff-Nanoröh-
ren geschützt. Gleichzeitig sind die Kohlenstoff-Nano-
röhren in dem Geflecht derart angeordnet, dass sie aus
dem Geflecht nicht herausrutschen können. Das Ge-
flecht liegt mit einem entsprechenden Druck an dem we-
nigstens einen elektrischen Leiter an.
[0017] Das Geflecht wird darüber hinaus von einer wei-
teren Isolierschicht, die aus einem nichtleitenden Mate-
rial besteht, ummantelt.
[0018] Durch diesen erfindungsgemäßen Aufbau wird
gewährleistet, dass die Isolierschicht am Ende eines Ka-
bels kreisförmig, das heißt radial umlaufend eingeschnit-
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ten werden kann und sich die Isolierschicht anschließend
von dem Geflecht trennen lässt, so dass das Geflecht
geöffnet werden kann, derart, dass der wenigstens eine
elektrische Leiter freigelegt werden kann, um den elek-
trischen Leiter mit einem weiteren elektrischen Element,
beispielsweise einer Klemme elektrisch zu verbinden.
[0019] Unter einem elektrischen Leiter wird eine An-
ordnung aus elektrisch leitfähigen Kohlenstoff-Nanoröh-
ren verstanden. Diese Kohlenstoff-Nanoröhren können
zur Bildung eines elektrischen Leiters einen Strang bil-
den. Die Kohlenstoff-Nanoröhren können in einer vorge-
gebenen Struktur angeordnet sein, um einen elektri-
schen Leiter zu bilden. In dem Kabel kann ein elektrischer
Leiter, gebildet aus einer Vielzahl von elektrisch leitfähi-
gen Kohlenstoff-Nanoröhren angeordnet sein, oder es
können mehrere elektrische Leiter jeweils bestehend aus
einer Vielzahl von elektrisch leitenden Kohlenstoff-Na-
noröhren in dem Kabel angeordnet sein.
[0020] Sind mehrere elektrische Leiter in dem Kabel
angeordnet, sind diese nicht gegeneinander elektrisch
isoliert in dem Kabel, das heißt in dem Geflecht ange-
ordnet. Mehrere elektrische Leiter bezieht sich darauf,
dass jeder Leiter aus einer bestimmten Struktur oder An-
ordnung von Kohlenstoff-Nanoröhren gebildet ist. Die
Vielzahl von Kohlenstoff-Nanoröhren können beispiels-
weise um eine Längsachse in ihrer Gesamtheit verdreht
angeordnet sein und damit einen einzelnen elektrischen
Leiter bilden.
[0021] Die Begriffe leitendes Material oder nichtleiten-
des Material beziehen sich auf elektrisch leitfähiges oder
elektrisch nicht leitfähiges Material.
[0022] Unter einem Geflecht wird ein Gebilde aus Fa-
sern oder einem fadenförmigen Material verstanden,
welches derart miteinander verflochten ist, dass es eine
mantelförmige Form bildet, welches durch Ineinander-
schlingen mehrerer Stränge aus biegsamem Material
hergestellt wird.
[0023] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung ist vorgesehen, dass das den wenigstens
einen elektrischen Leiter ummantelnde Geflecht unmit-
telbar auf dem wenigstens einen elektrischen Leiter an-
geordnet ist.
[0024] Zwischen dem wenigstens einen elektrischen
Leiter und dem den Leiter ummantelnden Geflecht ist
kein weiteres Material angeordnet. Es ist zwischen dem
wenigstens einen elektrischen Leiter und dem den Leiter
ummantelnden Geflecht keine weitere Schicht vorgese-
hen. Das Geflecht umgibt den wenigstens einen elektri-
schen Leiter unmittelbar.
[0025] Das Geflecht hat folgende Aufgaben:

1. Verhinderung der Verklebung des wenigstens ei-
nen elektrischen Leiters mit dem Material der weite-
ren Isolierschicht,
2. die Gewährleistung einer gewissen Zugfestigkeit
des Kabels,
3. einen Einschneideschutz zu gewährleisten beim
Abschneiden des Isoliermaterials.

[0026] Die Anordnung des den wenigstens einen elek-
trischen Leiters ummantelnden Geflechtes unmittelbar
auf dem wenigstens einen elektrischen Leiter weist dar-
über hinaus den Vorteil auf, dass das Geflecht und der
Leiter rutschfest miteinander verbunden sind, so dass
der elektrische Leiter nicht aus dem Geflecht herausrut-
schen kann.
[0027] Hierzu wird das Geflecht mit der erforderlichen
Spannung um den elektrischen Leiter herum bei der Her-
stellung angeordnet.
[0028] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der
Erfindung sieht vor, dass das Geflecht aus Fasern oder
einem fadenförmigen Material gebildet ist. Dadurch dass
das Geflecht aus einem ineinandergeschlungenen Ma-
terial besteht, ist es vorteilhaft, längliche Fasern oder fa-
denförmiges Material zu verwenden.
[0029] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist vorgesehen, das Geflecht
aus einem textilen Material zu bilden. Textiles Material
weist den Vorteil auf, dass es zum einen elektrisch nicht
leitfähig ist. Zum anderen kann aus dem textilen Material
in einfacher Art und Weise eine Geflecht hergestellt wer-
den.
[0030] Gemäß einer anderen vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass das Ge-
flecht aus Aramid-Fasern besteht.
[0031] Aramid-Fasern weisen den Vorteil auf, dass sie
hitzebeständig sind und sehr starke synthetische Fasern
sind, die eine hohe Zugfestigkeit aufweisen.
[0032] Die Aramid-Fasern gewährleisten auch, dass
eine gewisse Haftung des Kunststoffes der Isolierschicht
auf den Aramid-Fasern des Geflechtes besteht.
[0033] Würden die Kohlenstoff-Nanoröhren ohne Zwi-
schenschaltung des Geflechtes in dem Kunststoff der
äußeren Isolierschicht angeordnet, würde die Isolier-
schicht mit den Kohlenstoff-Nanoröhren verbacken und
das Entfernen der Isolierschicht - zum Beispiel zum Kon-
taktieren des Leiterelements - wäre nicht möglich.
[0034] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass das Ge-
flecht den wenigstens einen elektrischen Leiter vollflä-
chig auf einer Mantelfläche umhüllend ausgebildet ist.
[0035] Das Geflecht umhüllt oder ummantelt den elek-
trischen Leiter vollflächig. Das bedeutet, dass die weitere
Isolierschicht keinen Kontakt mit dem wenigstens einen
elektrischen Leiter aufweist. Die Ummantelung des elek-
trischen Leiters durch das Geflecht ist vollständig. Das
Geflecht bildet eine vollständige Ummantelung des elek-
trischen Leiters.
[0036] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass der we-
nigstens eine elektrisehe Leiter derart von dem Geflecht
ummantelt ist, dass zwischen dem wenigstens einen
elektrischen Leiters und der weiteren Isolierschicht ein
kontaktloser Aufbau vorgesehen ist.
[0037] Wie schon ausgeführt, kommt der wenigstens
eine elektrische Leiter nicht in Kontakt mit der weiteren
Isolierschicht. Hierdurch wird gewährleistet, dass die
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Haftung, die durch das Geflecht gewährleistet wird,
durchgehend besteht.
[0038] Vorteilhaft ist weiterhin vorgesehen, dass die
Isolierschicht aus einem thermoplastischen Kunststoff
gebildet ist.
[0039] Isolierstoffe oder Isoliermittel bestehen aus ei-
nem elektrisch nichtleitenden Material. Der Isolierstoff
weist eine extrem geringe und somit vernachlässigbare
elektrische Leitfähigkeit auf.
[0040] Elektrische Isolierstoffe haben einen hohen
spezifischen elektrischen Widerstand, zum Bespiel min-
destens 1010 Ω · cm und sind Nichtleiter.
[0041] Als elektrische Isolierstoffe werden vorteilhaft
Kunststoffe, beispielsweise Duroplaste, Thermoplaste
oder Elastomere eingesetzt. Thermoplastische Kunst-
stoffe sind vorteilhaft aufgrund der einfachen Verarbei-
tung.
[0042] Beispielsweise kann für die Isolierschicht Poly-
ethylen, zum Beispiel ein geschäumtes Polyethylen ver-
wendet werden.
[0043] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung sind die weitere Isolierschicht
und das Geflecht miteinander fest verbunden oder die
weitere Isolierschicht und das Geflecht sind mit einer
Haftverbindung miteinander verbunden.
[0044] Die Verbindung zwischen der Isolierschicht und
dem Geflecht sollte so fest sein, dass das Geflecht in der
Isolierschicht rutschfest angeordnet ist. Soll die Isolier-
schicht am Ende eines Kabels entfernt werden, muss
diese sich von dem Geflecht, beispielsweise nach kreis-
förmigem Einschneiden der Isolierschicht lösen, vorteil-
haft abziehen lassen.
[0045] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass, obwohl
der elektrische Leiter eine Zugfestigkeit von weniger als
2 Naufweist, sich das erfindungsgemäße Kabel gut und
zerstörungsfrei einsetzen lässt.
[0046] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstel-
lung eines Kabels, welches einen oder mehrere elektri-
sche Leiter aufweist, wobei der wenigstens eine elektri-
sche Leiter aus einer Vielzahl von elektrisch leitenden
Kohlenstoff-Nanoröhren gebildet ist und bei dem ein den
wenigstens einen elektrischen Leiter umhüllendes Ge-
flecht aus nichtleitendem Material vorgesehen ist und bei
dem eine weitere, das Geflecht aus nichtleitfähigem Ma-
terial ummantelnde Isolierschicht vorgesehen ist, zeich-
net sich dadurch aus, dass der wenigstens eine aus einer
Vielzahl von elektrisch leitfähigen Kohlenstoff-Nanoröh-
ren bestehende elektrische Leiter mit nichtleitenden Fa-
sern umflochten wird und dass anschließend eine wei-
tere Isolierschicht aus einem Kunststoff auf dem Geflecht
angeordnet wird.
[0047] Dieses Verfahren zur Herstellung eines Kabels
zeichnet sich dadurch aus, dass eine rutschfeste Verbin-
dung zwischen dem wenigstens einen elektrischen Lei-
ter, der aus Kohlenstoff-Nanoröhren besteht, und dem
Geflecht ausgebildet wird und dass zusätzlich eine wei-
tere Isolierschicht aus einem Kunststoff auf dem Gefecht

angeordnet wird, so dass die Isolierschicht bei Bedarf
zumindest teilweise von dem Kabel entfernt werden
kann.
[0048] Das Verfahren gewährleistet die einfache und
preiswerte Herstellung eines derartigen Kabels.
[0049] Eine besonders bevorzugte Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens zeichnet sich da-
durch aus, dass der wenigstens eine elektrische Leiter
und das Geflecht mit dem Kunststoff, vorzugsweise ei-
nem thermoplastischen Kunststoff ummantelt werden
und dass der Kunststoff, vorzugsweise der thermoplas-
tische Kunststoff und das Geflecht eine feste Verbindung
oder eine Haftverbindung bilden.
[0050] Hierdurch ist zum einen gewährleistet, dass der
wenigstens eine elektrische Leiter rutschfest in dem Ge-
flecht angeordnet ist und dass zum anderen das Geflecht
und der Kunststoff eine Haftverbindung bilden, so dass
das Geflecht mit dem elektrisch leitfähigen Leiter nicht
aus der weiteren Isolierschicht herausrutscht. Trotzdem
besteht eine lösbare Verbindung, um die Isolierschicht
von dem Geflecht lösen zu können.
[0051] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung wird der Kunststoff auf dem Geflecht mittels
eines Kabelextrusionsverfahrens angeordnet. Andere
Verfahren können jedoch auch verwendet werden.
[0052] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der
Erfindung sieht vor, dass der wenigstens eine elektrische
Leiter flächendeckend mit dem Geflecht ummantelt wird.
Hierbei wird bei der Herstellung des Geflechtes beispiels-
weise über die Führung der Fäden mit Spindeln eine flä-
chendeckende Ummantelung gebildet, so dass der we-
nigstens eine elektrische Leiter mit der weiteren Isolier-
schicht nicht in Kontakt kommt.
[0053] Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemä-
ßen Kabels besteht darin, dass beim Absetzen des Ka-
bels, das heißt beim kreisförmigen Einschneiden des Iso-
liermaterials, das Isoliermaterial leicht von dem Geflecht
abgezogen werden kann, um mit dem in dem Kabel in-
nenliegenden wenigstens einen elektrischen Leiter eine
elektrisch leitfähige Verbindung zu anderen Bauteilen
herstellen zu können.
[0054] Die Kabel finden beispielsweise ihren Einsatz
als Hochfrequenzkabel oder stromführende Kabel. Die
Kabel können auch in der Schalttechnik als Schaltdrähte
eingesetzt werden.
[0055] Wie schon ausgeführt, ist das Geflecht nicht
elektrisch leitfähig und weist eine gewisse Zugfestigkeit
auf.
[0056] Die Kabel können auf einer Extrusionsanlage,
beispielsweise einer Vollextrusionsanlage hergestellt
werden.
[0057] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich anhand der zugehörigen Zeichnungen, die
ein erfindungsgemäßes Kabel zeigen, ohne die Erfin-
dung auf diese Ausführungsbeispiele zu beschränken.
In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 einen Längsschnitt durch ein erfindungsgemä-
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ßes Kabel;

Fig. 2 einen Querschnitt durch ein erfindungsgemä-
ßes Kabel;

Fig. 3 einen Längsschnitt durch ein Kabel mit zum Teil
entfernter Isolierschicht;

Fig. 4 einen Längsschnitt durch ein geändertes Aus-
führungsbeispiel.

[0058] Fig. 1 zeigt ein Kabel 1, welches einen elektri-
schen Leiter 2 aufweist. Der elektrische Leiter 2 besteht
aus einer Vielzahl von Kohlenstoff-Nanoröhren 3.
[0059] Der elektrische Leiter 2 ist von einem Geflecht
4 umgeben. Das Geflecht 4 besteht aus einem nichtlei-
tenden Material, vorzugsweise aus Aramid-Fasern.
[0060] Das Geflecht 4 aus Aramid-Fasern bewirkt,
dass das Geflecht den elektrischen Leiter 2 fest auf-
nimmt.
[0061] Der elektrische Leiter 2 und das Geflecht 4 sind
von einer Isolierschicht 5 umgeben. Die Isolierschicht 5
umschließt das Geflecht 4 vollständig.
[0062] Ebenso umschließt das Geflecht 4 den elektri-
schen Leiter 2 vollständig, so dass die Isolierschicht 5
nicht in Kontakt mit dem elektrischen Leiter 2 kommt.
[0063] Fig. 2 zeigt das Kabel 1 mit dem elektrischen
Leiter 2 der eine Vielzahl von Kohlenstoff-Nanoröhren 3
aufweist. In der Fig. 2 ist nur ein Teil der Kohlenstoff-
Nanoröhren 3 dargestellt. Der elektrische Leiter 2 ist voll-
ständig aus den Kohlenstoff-Nanoröhren 3 gebildet.
[0064] Der elektrische Leiter 2 ist ummantelt mit dem
Geflecht 4, welches ebenfalls aus einzelnen Fäden 6 be-
steht. Die Fäden bestehen beispielsweise aus Aramid
oder einem anderen textilen Material.
[0065] Die gesamte Schicht 4, die in Fig. 2 dargestellt
ist, besteht aus dem Geflecht und den Fäden 6.
[0066] Das Geflecht 4 ist von einer Schicht 5, die als
Isolierschicht ausgebildet ist, vollständig ummantelt. Die
Schicht 5 hat keinen Kontakt zu dem elektrischen Leiter
2.
[0067] Fig. 3 zeigt das Kabel 1, wie es in Fig. 1 darge-
stellt ist. Gleiche Teile sind mit gleichen Bezugszeichen
versehen. Gemäß Fig. 3 ist die Isolierschicht 5 an einem
Ende 7 abgelängt, das heißt abgeschnitten. Hierzu wird
an dem Ende 7 die Isolierschicht kreisförmig eingeschnit-
ten. Es ragen die Fäden 6 des Geflechtes 4 sowie die
Kohlenstoff-Nanoröhren 3 über eine stirnseitige Endflä-
che 8 der Isolierschicht 5 hinaus. Die Kohlenstoff-Nano-
röhren 3 können elektrisch leitfähig mit einem anderen
Bauteil verbunden werden. Sie können beispielsweise in
einer Klemme (nicht dargestellt) angeordnet werden.
[0068] Fig. 4 zeigt das Kabel 1 mit dem Geflecht 4 und
der Isolierschicht 5. Der Aufbau ist analog zu der Aus-
führungsform gemäß Fig. 1.
[0069] Das Kabel 1 weist mehrere elektrische Leiter 2
auf. Hierzu sind die Kohlenstoff-Nanoröhren 3 zu drei
verschiedenen Strängen miteinander verwickelt, verwo-

ben, geflochten oder dergleichen. Hierdurch bilden sich
drei elektrische Leiter. Diese sind in Fig. 4 lediglich sche-
matisch dargestellt. Zwischen den elektrischen Leitern 2
ist grundsätzlich kein Abstand vorgesehen, sondern die-
se liegen eng aneinander wie auch die einzelnen Koh-
lenstoff-Nanoröhren 3 der Fig. 1.

Bezugszahlen

[0070]

1 Kabel
2 elektrischer Leiter
3 Kohlenstoff-Nanoröhren
4 Geflecht
5 Isolierschicht
6 Fäden
7 Ende
8 stirnseitige Endfläche

Patentansprüche

1. Kabel, welches einen oder mehrere elektrische Lei-
ter aufweist, wobei der wenigstens eine elektrische
Leiter aus einer Vielzahl von elektrisch leitenden
Kohlenstoff-Nanoröhren gebildet ist,
dadurch gekennzeichnet,

- dass ein den wenigstens einen elektrischen
Leiter (2) umhüllendes Geflecht(4) aus nichtlei-
tendem Material vorgesehen ist,
- und dass eine weitere das Geflecht (4) aus
nichtleitendem Material ummantelnde Isolier-
schicht (5) vorgesehen ist.

2. Kabel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das den wenigstens einen elektrischen Leiter
(2) ummantelnde Geflecht (4) unmittelbar auf dem
wenigstens einen elektrischen Leiter (2) angeordnet
ist.

3. Kabel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Geflecht (4) aus Fasern oder
einem fadenförmigen Material gebildet ist.

4. Kabel nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Geflecht (4)
aus einem textilen Material gebildet ist.

5. Kabel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Geflecht (4) aus Ara-
mid-Fasern besteht.

6. Kabel nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Geflecht (4)
den wenigstens einen elektrischen Leiter (2) vollflä-
chig auf einer Mantelfläche umhüllend ausgebildet
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ist.

7. Kabel nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens ei-
ne elektrische Leiter (2) derart von dem Geflecht (4)
ummantelt ist, dass zwischen dem wenigstens einen
elektrischen Leiter (2) und der weiteren Isolier-
schicht(5) ein kontaktloser Aufbau vorgesehen ist.

8. Kabel nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die weitere Isolier-
schicht (5) aus einem thermoplastischen Kunststoff
gebildet ist.

9. Kabel nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die weitere Isolier-
schicht (5) und das Geflecht (4) miteinander fest ver-
bunden sind oder dass die weitere Isolierschicht (5)
und das Geflecht (4) mittels einer Haftverbindung
miteinander verbunden sind.

10. Kabel nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der elektrische
Leiter (2) eine Zugfestigkeit von weniger als zwei
Newton aufweist.

11. Verfahren zur Herstellung eines Kabels nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der we-
nigstens eine aus einer Vielzahl von elektrisch lei-
tenden Kohlenstoff-Nanoröhren (3) bestehende
elektrische Leiter (2) mit nichtleitenden Fasern um-
flochten wird und dass anschließend eine weitere
Isolierschicht (5) aus einem Kunststoff auf dem Ge-
flecht (4) angeordnet wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der wenigstens eine elektrische Lei-
ter (2) und das Geflecht (4) mit dem Kunststoff um-
mantelt werden, und dass der Kunststoff und das
Geflecht (4) eine feste Verbindung oder eine Haft-
verbindung bilden.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kunststoff auf dem Ge-
flecht (4) mittels eines Kabelextrusionsverfahrens
angeordnet wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine
elektrische Leiter (2) flächendeckend mit dem Ge-
flecht (4) ummantelt wird.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Kabel, welches einen oder mehrere elektrische Lei-
ter aufweist, wobei der wenigstens eine elektrische

Leiter aus einer Vielzahl von elektrisch leitenden
Kohlenstoff-Nanoröhren gebildet ist,

- bei dem ein den wenigstens einen elektrischen
Leiter (2) umhüllendes Geflecht(4) aus nichtlei-
tendem Material vorgesehen ist,
- und bei dem eine weitere das Geflecht (4) aus
nichtleitendem Material ummantelnde Isolier-
schicht (5) vorgesehen ist

dadurch gekennzeichnet, dass das Geflecht (4)
aus einem textilen Material gebildet ist oder dass
das Geflecht (4) aus Aramid-Fasern besteht.

2. Kabel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das den wenigstens einen elektrischen Leiter
(2) ummantelnde Geflecht (4) unmittelbar auf dem
wenigstens einen elektrischen Leiter (2) angeordnet
ist.

3. Kabel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Geflecht (4) aus Fasern oder
einem fadenförmigen Material gebildet ist.

4. Kabel nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Geflecht (4)
den wenigstens einen elektrischen Leiter (2) vollflä-
chig auf einer Mantelfläche umhüllend ausgebildet
ist.

5. Kabel nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens ei-
ne elektrische Leiter (2) derart von dem Geflecht (4)
ummantelt ist, dass zwischen dem wenigstens einen
elektrischen Leiter (2) und der weiteren Isolier-
schicht(5) ein kontaktloser Aufbau vorgesehen ist.

6. Kabel nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die weitere Isolier-
schicht (5) aus einem thermoplastischen Kunststoff
gebildet ist.

7. Kabel nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die weitere Isolier-
schicht (5) und das Geflecht (4) miteinander fest ver-
bunden sind oder dass die weitere Isolierschicht (5)
und das Geflecht (4) mittels einer Haftverbindung
miteinander verbunden sind.

8. Kabel nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der elektrische
Leiter (2) eine Zugfestigkeit von weniger als zwei
Newton aufweist.

9. Verfahren zur Herstellung eines Kabels nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der we-
nigstens eine aus einer Vielzahl von elektrisch lei-
tenden Kohlenstoff-Nanoröhren (3) bestehende
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elektrische Leiter (2) mit nichtleitenden Fasern um-
flochten wird und dass anschließend eine weitere
Isolierschicht (5) aus einem Kunststoff auf dem Ge-
flecht (4) angeordnet wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der wenigstens eine elektrische Lei-
ter (2) und das Geflecht (4) mit dem Kunststoff um-
mantelt werden, und dass der Kunststoff und das
Geflecht (4) eine feste Verbindung oder eine Haft-
verbindung bilden.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kunststoff auf dem Ge-
flecht (4) mittels eines Kabelextrusionsverfahrens
angeordnet wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine
elektrische Leiter (2) flächendeckend mit dem Ge-
flecht (4) ummantelt wird.
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